
 
 

 
 
Orientierungsschreiben an unsere Kunden und Geschäftspartner 
 

“Nichts ist so beständig wie der Wandel” 

Heraklit von Ephesus (etwa 540 - 480 v. Chr.) 

 
 
Eine Ära geht zu Ende und wir brechen zu neuen Ufern auf. Nachdem wir Sie während 14 Jahren an der 
Poststrasse 4 in Wil fachkundig beraten und betreuen durften, beziehen wir per Ende September 2010 
unseren neuen Firmensitz im Railcenter am Bahnhof in Wil.  
 

 

 
Das mit modernster Technik und Infrastruktur ausgestattete Railcenter liegt absolut zentral, direkt bei 
Bahnhof und Post und verfügt über eine eigene Tiefgarage mit genügend Plätzen. Sollten Sie mit dem PW 
anreisen, besteht die Möglichkeit, bei der Tiefgaragenabfahrt zu klingeln und das Tor öffnen zu lassen. 
Unser Kundenparkplatz befindet sich im 2. UG direkt neben der Verbindungstüre zum Gebäude. Mittels 
Sonnerie erhalten Sie Zugang zum Lift, welcher Sie von der Tiefgarage direkt zu unseren Büroräumen im 3. 
Obergeschoss bringt. Das Railcenter ist zudem vom Bahnhofsareal und den Bahngleisen in einer Minute zu 
erreichen. Der Eingang zum Gebäude befindet sich an der Säntisstrasse 2. 
 
Im Projektbeschrieb hiess es: "Das RAILCENTER hat Zukunftscharakter für die Stadt Wil". Auf diesen Zug 
springen wir auf. Wir freuen uns, Sie in unseren neuen Räumlichkeiten weiterhin gewohnt zuverlässig und 
kompetent betreuen und beraten zu dürfen. Besuchen Sie uns ab dem 27.09.201027.09.201027.09.201027.09.2010 in unserem neuen 
Umfeld und überzeugen Sie sich von der Dynamik. 
 
Freundliche Grüsse 
 
Credor Treuhand AG 
 
 
Ralf Nadler   Roger Hollenstein 
dipl. Treuhandexperte   dipl. Treuhandexperte 

 



backup 
ü b e r r e i c h t  v o n  

  
Elektronischer 

Verkehr mit 
Behörden geregelt 
 
In Zivil- und Strafverfah-
ren sowie in Schuldbetrei-
bungs- und Konkursver-
fahren werden die Behör-
den ab 1. Januar 2011 
Eingaben auch in elektro-
nischer Form entgegen-
nehmen und behandeln.  

Die Schweizerische Zivil-
prozessordnung, die 
Schweizerische Strafpro-
zessordnung sowie eine 
Änderung des Schuldbe-
treibungs- und Kon-
kursgesetzes sehen vor, 
dass Verfahrensbeteiligte 
ihre Eingaben bei Ge-
richten und Behörden auch 
in elektronischer Form ein-
reichen können. Um 
sicherzustellen, dass die 
verschiedenen Verfahren 
technisch gleich abge-
wickelt werden, hat der 
Bundesrat die Bestim-
mungen in einer einzigen 
Verordnung festgelegt. 

Die Übermittlungsverord-
nung bestimmt, dass die 
Eingaben an eine Behörde 
sowie die Zustellung von 
Vorladungen, Verfügun-
gen, Entscheiden und 
anderen Mitteilungen über 
eine anerkannte Platt-
form übermittelt werden. 
Im Unterschied zum E-
Mail-Verkehr ermöglicht 
die Zustellung über eine 
solche Plattform, die Ver-
traulichkeit und Integrität 
der Dokumente zu wah-
ren. Zudem können so-

wohl Versand als auch Er-
halt der über die Plattform 
versandten Nachrichten 
zeitgenau nachgewiesen 
werden. (Quelle: Eidg. 

Justizdepartement) ���� 
  

 

 

 
 

 

Grenzen des Social 

Media Monitoring 
 
Auch schweizerische Un-
ternehmen betreiben so 
genanntes Social Media 
Monitoring. Mit Social 
Media Monitoring versteht 
man die Marktforschung 
über eigene Produkte, 
Kunden, Trends und Kon-
kurrenten. Es werden da-
bei unter Verwendung von 
Software-Tools, User-
beiträge in Blogs, Micro-
blogs  wie z.B. Twitter 
oder Google Buzz und in 
anderen sozialen Netzwer-
ken (z.B. Facebook und 
Linkedin) systematisch 
ausgewertet. Ziel ist dabei 
die Verbesserung von Mar-
ketingmassnahmen durch 
Erfassen und Bewerten 
von Kundenreaktionen 
sowie das Sammeln von 
anderen Informationen.  

Der Datenschutz hat ge-
gen das Social Media Mo-
nitoring nichts einzuwen-
den, da die Betroffenen 
die Daten selber ver-
öffentlichen. Nicht erlaubt 
ist hingegen, im Rahmen 
des Social Media Moni-
toring über längere Zeit 
gezielt Daten über be-

stimmte oder identi-

fizierbare Personen zu 
erheben, so dass daraus 
Persönlichkeitsprofile ent-
stehen können. Denn In-
haber von Datensammlun-
gen mit Persönlichkeits-
profilen müssen die betrof-
fenen Personen informie-
ren und die Datensamm-
lung beim Eidgenössischen 
Datenschutz- und Öffent-
lichkeitsbeauftragten  an-
melden. Eine Weitergabe 
von Persönlichkeitsprofilen 
an Dritte ist zudem nur 
zulässig, wenn ein be-
sonderer Rechtfertigungs-
grund besteht. Deshalb 
braucht der Einsatz von 
solchen Monitoring Tools 
eine firmeninterne Social 
Media Überwachungsord-
nung, um die datenschutz-
rechtlichen Aspekte kor-
rekt zu regeln und um das 
Vorgehen bei Erkennen 
einer allfälligen Verletzung 
von Markenrechten oder 
Urheberrechten vorgängig 
festzulegen. ���� 
 

 
 
 
 
 

 

Oktober 2010 ���� 



Verlängerte Frist 
beim 

Kapitaleinlage-
prinzip  
 
Im Juli berichteten wir 
über die Entwürfe der 
Steuerverwaltung  zum 
Kapitaleinlageprinzip. Das 
revidierte Recht sah vor, 
dass die Rückzahlung von 
Einlagen, Aufgeldern und 
Zuschüssen, die von Be-
teiligten nach dem 31. 
Dezember 1996 geleistet 
wurden, gleich behandelt 
werden wie die Rückzah-
lung von Aktienkapital. 
Das heisst, dass ab 1. 
Januar 2011 Ausschüttun-
gen aus Kapitaleinlage-
reserven verrechnungs-
steuer- und einkommens-
steuerfrei an die Aktionäre 
zurückgeführt werden 
können. Ab diesem Zeit-
punkt muss somit bei 
jeder Ausschüttung be-
stimmt werden, ob sie 
steuerbar aus Gewinnre-
serven oder steuerfrei aus 
Kapitalreserven stammt. 

Das Kreisschreiben sah 
zum damaligen Zeitpunkt 
vor, dass Reserven aus 
Kapitaleinlagen, die nach 
dem 31.12.1996 und vor 
dem 1. 1. 2011 geleistet 
worden waren, spätestens 
in der Schlussbilanz des 
Geschäftsjahres 2010 aus-
gewiesen werden müssen. 

Die Steuerverwaltung hat 
die Zeitvorgabe in der 
Zwischenzeit gelockert. 
Ende August gab sie be-
kannt, dass Kapital-
einlagen, die nach dem 
31.12.1996 und vor dem 
1.1.2011 geleistet wurden, 
neu spätestens in der 
Schlussbilanz des Kalen-
derjahres 2011 auszu-
weisen sind. 

Die definitive Fassung des 
Kreisschreibens wird für 
November 2010 erwartet. 
(Quelle: Eidg. Steuerver-

waltung) ���� 
 
 

 
 

Tatbestände der 

Mehrwert-Steuer-
hinterziehung 
 
Steuerhinterziehung ist 
das häufigste mehrwert-
steuerliche Delikt. Das 
Mehrwertsteuer-Gesetz 
unterscheidet dabei vier 
verschiedene Tatbestände: 
• Falsche Deklaration: 

Wird ein Umsatz nicht 
angegeben, ist das 
Steuerhinterziehung 
durch falsche Dekla-
ration; 

• Falsche Qualifikation: 
Der Umsatz wird wohl 
angegeben, aber mit 
einem falschen Steuer-
satz; 

• Hinterziehung im 
Veranlagungsverfahren; 

• qualifizierte Steuer-
hinterziehung, d.h. An-
werben von Personen 
für eine Widerhandlung 
oder das gewerbs-
mässige Verüben von 
Widerhandlungen.  

 
Die Strafen für die Steuer-
hinterziehung bemessen 
sich nach der Schwere. In 

einfachen Fällen werden 
Bussen bis Fr. 400'000.- 
ausgesprochen. Die Höhe 
des hinterzogenen Betrags 
spielt immer weniger eine 
Rolle. Bei qualifizierten 
Fällen wird das Höchst-
mass der Busse um die 
Hälfte erhöht oder eine 
Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren ausgesprochen.  

Bei der straflosen Selbst-
anzeige kann der Steuer-
pflichtige sich auch nach 
der Finalisierungsfrist vor 
Strafe bewahren. Als Fina-
lisierungsfrist bezeichnet 
man die Zeitspanne von 
sechs Monaten, in der 
nach Abschluss des Ge-
schäftsjahres ohne straf-
rechtliche Folgen die Ab-
rechnung korrigiert wer-
den kann. ���� 
 

 

 

Keine Lohnzahlung 

bei medizinisch 
nicht nötigen 

Operationen 
 
Der Arbeitgeber muss sei-
nen Mitarbeitenden keinen 
Lohn zahlen, wenn sie sich 
ohne medizinische Not-
wendigkeit operieren las-
sen, z. B. ästhetische Kor-
rekturoperationen. Solche 
Eingriffe müssen in den 
Ferien gemacht werden 
oder es muss unbezahlter 
Urlaub bezogen werden. ���� 
 

 

 
 



Anrecht auf 
Schicht-Zulagen 

während der Ferien 
 

Aufgrund eines Bundesge-
richtsentscheides müssen 
Arbeitgeber ihren Mitarbei-
tenden Schichtzulagen 
auch während der Ferien 
bezahlen. Denn das Obli-
gationenrecht gesteht den 
Arbeitnehmern für die 
Ferien den gesamten da-
rauf entfallenden Lohn 

zu und dies darf nicht zu 
Ungunsten der Arbeitneh-
menden abgeändert wer-
den. Bezüglich des Lohnes 
sind Arbeitnehmer wäh-
rend der Ferien gleich zu 
behandeln, wie wenn sie 
arbeiten würden. Wurden 
Zulagen für effektiv ge-
leistete Nacht- oder 
Sonntagsarbeit ausbe-
zahlt, sind diese auch in 
die Ferienlohnberechnung 
einzubeziehen, sofern sie 
regelmässigen Charakter 
haben. 

Die Zulagen sind nicht mit 
Spesen zu vergleichen, die 
in direktem Zusammen-
hang mit der Arbeitslei-
stung stehen. Der Mitar-
beitende verliert seinen 
Anspruch auf diese 
Zulagen während der 
Ferienzeit auch dann nicht, 
wenn er nicht sofort 
reklamiert beziehungs-
weise mit der 
Geltendmachung dieser 
Zulagen zuwartet, bis das 
Arbeitsverhältnis beendigt 
ist.  

Anzumerken ist, dass bei 
regelmässig wiederkehren-
der Nachtarbeit, das heisst 
ab 25 Nächten pro Jahr, 
gemäss Arbeitsgesetz kei-
ne Geldzulagen gezahlt 
werden dürfen. Vielmehr 
ist zwingend ein Zeitzu-
schlag von 10 Prozent für 
die Nachtstunden von 23 

Uhr bis 6 Uhr zu 
gewähren, während deren 
Nachtarbeit geleistet wur-
de (d. h. nur bei tat-
sächlich geleisteter Nacht-
arbeit, also nicht während 
der Ferien).  
Dieser Zeitzuschlag ist als 
Ausgleichsruhezeit inner-
halb eines Jahres mit 
Freizeit 1:1 zu kompen-
sieren. Diese Ausgleichs-
ruhezeit darf nicht ein Mal 
dann als Zulage aus-
bezahlt werden, wenn die 
Mitarbeitenden dies wün-
schen, da sonst der beab-
sichtigte Erholungszweck 
nicht erreicht wird.  

In sozialversicherungs-
rechtlicher Hinsicht kann 
der versicherbare Lohn 
selbständig definiert wer-
den. Danach ist es zuläs-
sig, Schichtzulagen vom 
versicherten Verdienst 
auszunehmen. Voraus-
setzung ist aber ein Regle-
ment, in welchem die nicht 
in die Berechnung einzu-
beziehenden Lohnbestand-
teile ausdrücklich aufge-
führt werden. (Quelle: 

BGE 4C.313/2005 vom 

5.12.2005) ���� 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Offenbarungspflicht 
von 

Stellenbewerbern 

 
Wer sich um eine ausge-
schriebene Arbeitsstelle 
bewirbt, lässt sich auf ein 
Vertragsverhandlungsver-
hältnis mit dem betref-
fenden Unternehmen ein. 
Dieses vorvertragliche 
Verhältnis verpflichtet bei-
de Seiten zu einem Ver-
halten nach Treu und 
Glauben. Stellenanbieter 
und Bewerber haben des-
halb in bestimmtem Um-
fang aufeinander Rücksicht 
zu nehmen und sich ge-
genseitig aufzuklären. 
Dem Interesse des Unter-
nehmens an möglichst 
umfassenden Informatio-
nen über den Stellenbe-
werber steht dessen Recht 
am Schutz seiner Persön-
lichkeit gegenüber. 

So ist ein Stellenbewerber 
bei der Abklärung seiner 
Eignung durch den Arbeit-
geber in gewissem Aus-
mass zur Auskunft ver-
pflichtet. Im Rahmen der 
Auskunftspflicht hat er zu-
lässige Fragen wahrheits-
gemäss zu beantworten. 
Die Offenbarungspflicht 
umfasst Umstände, über 
die der Stellenbewerber 
von sich aus zu infor-
mieren hat. Bei Fragen, 
die klar seine Persönlich-
keit verletzen, darf er hin-
gegen vom Recht auf Not-
lüge Gebrauch machen. Zu 
beantworten sind Fragen, 
die in einem unmittelbaren 
Zusammenhang zur Arbeit 
und zum Arbeitsplatz ste-
hen und ein unmittelbares, 
objektives Interesse hin-
sichtlich des Arbeitsver-
hältnisses besteht.  

Der Stellenbewerber hat 
u.a. von sich aus offen-
zulegen, dass ihm eine 



erforderliche Ausbildung 
oder Berufspraxis fehlt, 
dass er aufgrund chroni-
scher Leiden oder schwe-
rer Krankheiten ausser-
stande wäre, die für ihn 
angedachte Arbeit zu lei-
sten. Das Bundesgericht 
hat auch entschieden, 
dass Stellenbewerber zu 
laufenden Strafverfahren 
gegen sie Auskunft geben 
müssen. Denn es könnte 
bei der Verurteilung zu 
einer Freiheitsstrafe kom-
men und so der Arbeitsan-
tritt unmöglich werden. ����  
 
 
 

 
 

Neues 

Informations- 
portal zur 

Produktsicherheit 
 
Am 1. Juli 2010 ist das 
neue Produktsicherheits-
gesetz in Kraft getreten. 
Das neue Gesetz weist das 
gleiche Schutzniveau auf 
wie die EG-Richtlinie über 
die allgemeine Produkt-
sicherheit. Das Internet-
portal www.produktsicher-
heit.admin.ch bietet eine 
erste Orientierung über 
allgemeine Aspekte des 
neuen Gesetzes. Zudem 
werden weitere Informa-
tionen zu den spezialrecht-
lichen Sicherheitsvorschrif-
ten für Produkte sowie den 
für die Marktüberwachung 
zuständigen Stellen des 
Bundes angeboten. Diese 
sind jeweils in ihrem 
Produktbereich für den 

Vollzug des Produktsicher-
heitsgesetzes verant-
wortlich und nehmen in 
ihrem Bereich Meldungen 
über gefährliche Produkte 
entgegen. (Quelle: Seco)���� 
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Herausgeber 

Credor Holding AG 
Railcenter 
Säntisstrasse 2 
CH-9500 Wil 
Telefon:  071 914 71 71 
Telefax:  071 914 71 79 
E-Mail:    info@credor.ch  
Internet: www.credor.ch 
 
Trotz gewissenhafter Bearbeitung 
und sorgfältiger Recherche kann 
keine Haftung für den Inhalt der 
Beiträge übernommen werden. 
Konsultieren Sie im Zweifelsfalle 
eine unserer Fachpersonen. 
 


